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Gemeindeverwaltungsverband       22.02.2024 

Bad Buchau                

 

 

Begründung zur 27. Änderung der 3. Fortschreibung des Flächennutzungspla-
nes 2030 GVV Bad Buchau zur Ausweisung einer Sonderbaufläche mit der 
Zweckbestimmung Freiflächenphotovoltaikanlage und einer Grünfläche ent-
sprechend dem Bebauungsplan „Solarpark Dürnau“ in der Gemeinde Dürnau 
 
Ziel und Zweck der Änderung des Flächennutzungsplanes und der Aufstellung 
des Bebauungsplanes: 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans und parallellaufenden Flächennutzungs-
planänderung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung und 
den Betrieb einer Freiflächenphotovoltaikanlage sowie der dazu erforderlichen Ne-
benanlagen zur Nutzung der Sonnenenergie geschaffen werden.  
 
Entsprechend den Bestrebungen des Gesetzgebers den Anteil aus erneuerbaren 
Energien erzeugten Stromes bis zum Jahr 2035 auf 100 % (bis zum Jahr 2030 auf 
80 %) zu erhöhen, plant der Vorhabenträger die Errichtung von Freiflächenphotovol-
taikanlagen auf dem Gemeindegebiet von Dürnau. 
 
Mit der am 7. März 2017 von der Landesregierung verabschiedeten Verordnung zur 
Öffnung der Ausschreibung für Freiflächenphotovoltaikanlagen für Gebote auf Acker- 
und Grünlandflächen in benachteiligten Gebieten (Freiflächenöffnungsverordnung – 
FFÖ-VO) können in Baden-Württemberg bei den bundesweiten Solarausschreibun-
gen auch Gebote auf Acker- und Grünlandflächen in benachteiligen, landwirtschaftli-
chen Gebieten im Umfang von bis zu 500 MW pro Kalenderjahr bezuschlagt werden. 
Dürnau liegt mit seiner Gemarkung teilweise in solch einem benachteiligten Gebiet. 
Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung liegt fast vollständig in ei-
nem landwirtschaftlich benachteiligten Gebiet. 
 
Der Anteil der Photovoltaik an der Bruttostromerzeugung soll erhöht werden, um die 
Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien weiter voranzubringen 
und einen wichtigen Beitrag zu den im Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg ver-
ankerten Klimaschutzzielen zu leisten. Hierfür sollen die Ausschreibungen für Freiflä-
chenphotovoltaikanlagen geöffnet werden. Gleichzeitig sollen die Interessen der 
Landwirtschaft und des Natur- und Landschaftsschutzes gewahrt werden, indem so-
wohl besonders geeignete landwirtschaftliche Nutzflächen, auch hinsichtlich der Ein-
stufung der Leistungsfähigkeit der Böden und in Bezug auf die wirtschaftliche Bedeu-
tung für landwirtschaftliche Betriebe, als auch für den Natur- und Landschaftsschutz 
bedeutsame Flächen möglichst geschont werden. 
 
Der Gemeinderat von Dürnau hat durch seine Abwägung im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens den Interessenskonflikt zu Gunsten der Energieversorgung von 
erneuerbare Energien gegenüber dem Interesse der Landwirtschaft entschieden. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes mit der Festlegung eines sonstigen Sonder-
gebietes mit der Zweckbestimmung Freiflächenphotovoltaikanlage zieht die Flächen-
nutzungsplanänderung nach sich. 
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Für die Ausweisung der Sonderbaufläche Zweckbestimmung Freiflächenphotovolta-
ikanlage inkl. Grünfläche (Wildtierkorridor) wird eine Fläche für die Landwirtschaft 
umgewandelt. Die Fläche hat eine Größe von ca. 13,33 ha.  
 
Verfahren 
Photovoltaikanlagen sind nicht privilegiert und sind auch nicht typischerweise stand-
ortgebunden i.S. § 35 (1) Nr. 3 und 4 BauGB. Die Zulässigkeit als sonstiges Vorha-
ben im Außenbereich nach § 35 (2) BauGB scheidet i. d. R. aus, da regelmäßig eine 
Beeinträchtigung öffentlicher Belange vorliegen wird (Belange des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege, die Erhaltung der natürlichen Eigenart der Landschaft 
oder die Darstellungen des Flächennutzungsplanes). Die bauplanungsrechtliche Zu-
lässigkeit kann daher nur im Wege der Aufstellung eines Bebauungsplanes i. S. d. § 
8 oder § 12 BauGB herbeigeführt werden. 

 
Der Bebauungsplan wird im Regelverfahren aufgestellt. Die Ausweisung der Art der 
baulichen Nutzung ist als sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Freiflä-
chenphotovoltaikanlage“ vorgesehen. 
 
Der Gemeinderat von Dürnau hat am 16.03.2022 den Aufstellungsbeschluss für den 
Bebauungsplan „Solarpark Dürnau“ gefasst. Anschließend an den Billigungsbe-
schluss des Vorentwurfes am 23.11.2022 wurde eine frühzeitige Beteiligung der Öf-
fentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB vom 
02.12.2022 – 02.01.2023 durchgeführt. 
Der Entwurfsbeschluss für den Bebauungsplan inkl. der Behandlung der während 
der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Trägerbeteiligung eingegangenen Stellungnah-
men fand in der Gemeinderatssitzung am 20.12.2023 statt. Der Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes wurde im Entwurf gegenüber dem Vorentwurf vom 23.11.2022 
deutlich reduziert. Der Geltungsbereich verkleinerte sich um annährend die Hälfte 
von 26,42 ha auf 13,33 ha. Hintergrund hierfür waren noch offene eigentumsrechtli-
che Fragen. Die Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden nach §§ 3 (2) und 4 (2) 
BauGB fand im Zeitraum vom 02.01.2024 – 02.02.2024 statt. Der Satzungsbeschluss 
des Bebauungsplanes wird voraussichtlich in der Gemeinderatsitzung am 
20.03.2024 gefasst. 
 
Da der Bebauungsplan nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt ist, wird der 
Flächennutzungsplan im Parallelverfahren nach § 8 (3) BauGB entsprechend den 
künftig zulässigen Nutzungen des Bebauungsplans (hier: Sonderbaufläche mit der 
Zweckbestimmung „Freiflächenphotovoltaikanlage“) geändert. 
Der Gemeindeverwaltungsverband Bad Buchau hat am 13.12.2022 den Aufstel-
lungsbeschluss für die 27. Änderung der 3. Fortschreibung des Flächennutzungspla-
nes 2030 gefasst. Anschließend an den Aufstellungsbeschluss des Vorentwurfes am 
wurde eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Be-
lange nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB vom 22.12.2022 – 23.01.2023 durchgeführt. 
Mit Beschluss vom 13.02.2023 hat der Gemeindeverwaltungsverband über die Be-
handlung der während der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Trägerbeteiligung einge-
gangenen Stellungnahmen beraten und den erforderlichen Auslegungsbeschluss 
gefasst. Die Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden nach § 3 (2) und § 4 (2) 
BauGB fand im Zeitraum vom 23.02.2023 – 27.03.2023 statt. 
Die in diesen Zeiträumen eingegangenen Stellungnahmen und deren Behandlungs-
vorschläge sind der Anlage Stellungnahmen und Behandlung der Stellungnahmen zu 
entnehmen. 
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Folgende Änderungen haben sich ergeben: 
- Flächenrücknahme im östlichen Bereich der westlichen Teilfläche, sowie im westli-

chen und südlichen Teil der östlichen Teilfläche in der Planzeichnung (ursprünglich 
26,42 ha jetzt 13,33 ha), 

- Darstellung einer Grünfläche im Bereich eines geplanten Wildtierkorridors in der 
Planzeichnung, 

- Berücksichtigung der agrarstrukturellen Belange des Plangebiets in der Standortal-
ternativenprüfung in der Begründung. 

 
Trotz der Flächenrücknahme im östlichen Bereich der westlichen Teilfläche sowie im 
westlichen und südlichen Bereich der östlichen Teilfläche, sowie der Darstellung ei-
ner Grünfläche im Bereich eines geplanten Wildtierkorridors, ist gemäß § 4a (3) Satz 
1 BauGB keine erneute Veröffentlichung der Flächennutzungsplanänderung erforder-
lich, da die Änderung nicht zu einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Be-
langen führt, da es sich zum einen um eine Flächenrücknahme und zum anderen um 
eine alternative Nutzung einer Fläche (Wildtierkorridor), die jedoch weiterhin im Be-
zug zum geplanten Solarpark steht, handelt. 
 
Regionalplan Donau-Iller 
In derzeit noch gültigen Regionalplan 1987 sind weder in der Karte 2 Siedlung und 
Versorgung und Karte 3 Landschaft Darstellungen enthalten die gegen die Auswei-
sung der Sonderbaufläche sprechen. 
  
Im Regionalplanentwurf vom 23.07.2019 wurde für die Errichtung von Freiflächen-
photovoltaikanlagen folgender Grundsatz formuliert: 
 
„B V 2.2 G (3) Die Errichtung von Freiflächen-Solaranlagen in der freien Landschaft 
sowie insbesondere innerhalb regionalplanerischer Gebietsfestlegungen zum Frei-
raumschutz soll vermieden werden. Sollen dennoch derartige Standorte in Anspruch 
genommen werden, soll, möglichst im Rahmen einer umfassenden Standortkonzep-
tion, die Flächeneignung bzw. das Fehlen besser geeigneter Standortalternativen 
nachgewiesen werden.“ 
 
Mit dem Ziel, den Städten und Gemeinden im Rahmen der kommunalen Bauleitpla-
nung ausreichend Raum für die Errichtung von Freiflächen-Solaranlagen einzuräu-
men, sowie gleichzeitig regionalplanerische und anderweitige Restriktionen, wie zum 
Beispiel landwirtschaftliche Belange, zu berücksichtigen, beschloss der Planungs-
ausschuss am 05.04.2022 die Streichung des Plansatzes. 
Der einstimmige gefasste Beschluss des Planungsausschuss zeigt den Planungswil-
len, Freiflächenphotovoltaikanlagen grundsätzlich den substanziellen Raum einzu-
räumen um entsprechend den Bestrebungen des Bundes den Anteil aus erneuerba-
ren Energien erzeugten Stromes bis zum Jahr 2035 auf 100 % (bis zum Jahr 2030 
auf 80 %) zu erhöhen. 
 
In der Verbandsversammlung vom 29.06.2021 wurde eine Erweiterung des Vorbe-
haltsgebiets für Naturschutz und Landschaftspflege beschlossen, wodurch das Plan-
gebiet nahezu vollständig innerhalb des Vorbehaltsgebiets liegt. Die einzelgebietli-
chen Festlegungen werden im Rahmen der Gesamtabwägung des Gesamtfort-
schreibung des Regionalplans zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Das Ziel 
dieser Erweiterung des Vorbehaltsgebiets ist eine weitgehende Sicherung von Moor-
flächen und -böden.  
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Auszug Regionalplan Donau-Iller – Erweiterung Gebietskulisse 

 

In der Raumnutzungskarte des Regionalplans vom 05.12.2023 (Satzungsbeschluss) 
liegt das Plangebiet innerhalb des Vorbehaltsgebiets für Naturschutz und Land-
schaftspflege. Dieses wird in nachfolgenden Plansatz wie folgt beschrieben: 
 
„B I 1 G (7): Zur Sicherung und Entwicklung eines regionalen, räumlich und funktional 
zusammenhängenden Biotopverbunds, zum Erhalt von Kulturlandschaften und zur 
Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes werden in der 
Raumnutzungskarte Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege fest-
gelegt. In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den 
Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege ein besonderes Gewicht ge-
genüber entgegenstehenden Nutzungen eingeräumt werden.“ 
 

 
Auszug Regionalplan Donau-Iller 05.12.2023 

Plangebiet 
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Der Umweltbericht und die Festsetzungen des Bebauungsplanes stellen dabei si-
cher, dass die Planung mit dem Grundsatz von Vorbehaltsgebiete für Naturschutz 
und der Landschaftspflege vereinbar ist. Ein Konflikt mit diesem Grundsatz liegt da-
mit nicht vor. 
 
Standortalternativenprüfung 
Im Vorfeld wurden unterschiedliche geeignete Flächen für die Errichtung von Freiflä-
chenphotovoltaikanlagen geprüft. Dabei wurden insbesondere Flächen untersucht, 
die bisher nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) eine Vorbelastung aufwei-
sen (Konversionsflächen) oder Standorte, die auf Flächen innerhalb einer Entfernung 
von 200 m zu Schienenwegen und Autobahnen liegen. Da innerhalb des Gemeinde-
gebietes weder Bahnstrecken oder Autobahnen liegen, gibt es hierzu kein Ergebnis. 
 
Der Geltungsbereich der Freiflächenphotovoltaikanlagen liegt vollständig im landwirt-
schaftlich benachteiligten Gebiet gemäß Freiflächenöffnungsverordnung – FFÖ-VO 
des Landes Baden-Württemberg, wodurch landwirtschaftliche Flächen, die nicht in-
nerhalb eines solchen Gebiets liegen, und eine höhere landwirtschaftliche Güte auf-
weisen, geschützt werden können. 
Bei der Wahl des Standorts ist darüber hinaus zu berücksichtigen, dass der Eingriff in 
landwirtschaftlich genutzte Vorrangfluren und Vorbehaltsfluren der Stufe I und II mög-
lichst klein gehalten wird. Das Plangebiet liegt nach der Karte der Flurbilanzen 2022 
zum Großteil innerhalb von Vorbehaltsfluren Stufe I und in Teilen innerhalb der Stufe 
II. Flächen von geringerer agrarstruktureller Bedeutung (Grenz- und Untergrenzflu-
ren) sind aus agrarstruktureller Sicht für die Errichtung von Freiflächenphotovoltaik-
anlagen zu bevorzugen. Diese agrarstrukturell geringwertigeren Flächen sind inner-
halb des Gemeindegebiets, mit Ausnahme eines sehr kleinen Teilbereichs nördlich 
von Dürnau, entlang des Krumbaches und des Bierstetter Baches, nicht vorhanden. 
In der Flächenbilanzkarte wird die Fläche innerhalb des Plangebietes als Vorrangflä-
che Stufe II mit Grünlandzahlen zwischen 38 und 52 Punkten bewertet. Mit Ausnah-
me von einzelnen Grenzflächen im Nordosten und entlang des Krumbachs im Süden 
des Gemeindegebiets, sowie innerhalb des Geltungsbereichs auf dem Flurstück Nr. 
738, werden die Ackerflächen im gesamten Gemeindegebiet als Vorrangfläche Stufe 
2 bewertet. Die vorhandenen Grenzflächen können für eine Nutzung mit Freiflächen-
photovoltaikanlagen aufgrund der Lage und der geringen Größe nicht herangezogen 
werden. Da das Plangebiet größtenteils eine Grünlandfläche und keine hochwertigen 
Ackerflächen betrifft, ist diese Fläche für die Nutzung mit Freiflächenphotovoltaikan-
lagen vorzuziehen. 
Zudem ist die agrarstrukturelle Güte der angrenzenden (Kanzach, Bad Buchau, Bad 
Saulgau, Riedlingen) sowie der nahe im Umkreis befindlichen (Ertingen, Dürmentin-
gen, Moosburg, Allmannsweiler) Städte und Gemeinden zu berücksichtigen. 
Für Kanzach werden fast ausschließlich Vorbehaltsfluren I (Flurbilanzen 2022) und 
Vorrangflächen Stufe II (Flächenbilanzkarte) ausgewiesen. 
Für Bad Buchau werden hauptsächlich Vorbehaltsfluren I, südlich von Bad Buchau in 
Teilen Vorrangfluren und östlich des Ortes Vorbehaltsfluren II und nördlich, angren-
zend an das Federseegebiet Grenz- und Untergrenzfluren (Flurbilanzen 2022) aus-
gewiesen. In der Flächenbilanzkarte werden hauptsächlich Vorrangflächen Stufe II, 
sowie östlich und nördlich von Bad Buchau in einzelnen Teilbereichen Grenz- und 
Untergrenzflächen dargestellt. 
Für Bad Saulgau werden vor allem Vorbehaltsfluren I und nördlich der Stadt, angren-
zend an Dürnau, auch Vorrangfluren (Flurbilanzen 2022) ausgewiesen. Die Flächen-
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bilanzkarte stellt hauptsächlich Vorrangflächen Stufe II sowie in Teilbereichen Vor-
rangfläche Stufe I dar. 
Westlich von Dürnau grenzt eine Exklave der Stadt Riedlingen an das Gemeindege-
biet an. Hierbei handelt es sich um ein bewaldetes Gebiet, welches für die Nutzung 
von Freiflächenphotovoltaikanlagen ausscheidet. Bei den räumlich nahen Flächen 
der Stadt Riedlingen, vor allem östlich von Herbertingen gelegen, handelt es sich um 
Vorbehaltsfluren I und in Teilen um Vorrangfluren (Flurbilanzen 2022). Gemäß der 
Flächenbilanzkarte werden vor allem Vorrangflächen Stufe II und in einzelnen klei-
nen Teilbereichen Grenz- und Untergrenzflächen ausgewiesen. 
Für das nordwestlich von Dürnau gelegene Ertingen werden vor allem Vorbehaltsflu-
ren I und Vorrangfluren (Flurbilanzen 2022) sowie Vorrangflächen I und II (Flächenbi-
lanzkarte) dargestellt. 
Für Dürmentingen, welches nördlich von Dürnau und Kanzach liegt, werden haupt-
sächlich Vorbehaltsfluren I und zum Teil Vorrangfluren (Flurbilanzen 2022), sowie 
fast ausschließlich Vorrangflächen II (Flächenbilanzkarte) ausgewiesen. 
Nordöstlich von Dürnau und Kanzach werden für die Gemeinde Moosburg Vorbe-
haltsfluren I und II (Flurbilanzen 2022) und Vorrangflächen II bzw. in Teilbereichen 
Grenzflächen (Flächenbilanzkarte) dargestellt. 
Für die Gemeinde Allmannsweiler, südöstlich von Dürnau gelegen, werden Vorbe-
haltsfluren I und zum Teil Vorrangfluren (Flurbilanzen 2022), sowie hauptsächlich 
Vorrangflächen II (Flächenbilanzkarte) ausgewiesen. 
Insgesamt liegen sowohl innerhalb des Gemeindegebiets von Dürnau sowie in den 
umgebenden Gemeinden und Städten nur wenige landwirtschaftlich genutzt Flächen 
vor, die eine geringe agrarstrukturelle Güte aufweisen. Größere Flächen mit einer 
geringen agrarstrukturellen Güte liegen im nahen Bereich des Federsees vor, die 
jedoch ein hohes Konfliktpotenzial für die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikan-
lagen aufweisen (siehe Planhinweiskarte PV Donau-Iller). 
Darüber hinaus gelten übergeordnet für die Errichtung von Freiflächenphotovoltaik-
anlagen die mittlerweile von allen Seiten geänderten gesetzlichen Grundlagen: 
 
Energiesofortmaßnahmenpaket (Überragendes öffentlichen Interesse und dient 
der öffentlichen Sicherheit) 
 
EEG 2023 01.01.2023 

(§ 2: Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Neben-
anlagen liegen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen 
Sicherheit. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, 
sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzufüh-
renden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden.) 
 
Landesplanungsgesetz BW 07.02.2023 

(§ 13a Beschleunigungsprozesse bei den Verfahren) 
Aufgrund der Einordnung der treibhausgasneutralen Stromerzeugung als überragen-
des öffentliches Interesse und der Einordnung der erneuerbaren Energien als vor-
rangiger Belang in der Schutzgüterabwägung, wird der Errichtung einer Freiflächen-
photovoltaikanlage gegenüber den landwirtschaftlichen Belangen Vorrang gewährt. 

 
Aufgrund der agrarstrukturellen Güte des Plangebiets, sowie aufgrund der Tatsache, 
dass vorwiegend Grünlandflächen und nicht hochwertige Ackerlandflächen betroffen 
sind, wird im Interessenskonflikt zu Gunsten der Energieversorgung mittels erneuer-
barer Energien gegenüber dem Interesse der Landwirtschaft entschieden. 
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Topographisch ist der Standort der Freiflächenphotovoltaikanlage aus Richtung 
Dürnau nicht einsehbar, da das Gelände von West nach Ost abfällt. 
Größere Schutzgebiete sind in Dürnau nicht ausgewiesen. Einzig entlang des Flus-
ses Krumbach und Bierstetter Bach, die das Gemeindegebiet durchqueren, befinden 
sich größere geschützte Biotope. Der Geltungsbereich der Freiflächenphotovoltaikan-
lage tangiert ausgewiesenen Schutzgebiete nur in wenigen kleinen Teilbereichen. Da 
diese Bereiche im Randbereich des Geltungsbereiches liegen, kann deren Funktion, 
durch die vorhandenen Eingrünungsmaßnahmen gewährleistet werden.  
 
Die Lage des Standorts im Niedermoorbereich steht einer Nutzung bei Erstellung und 
Einhaltung eines Bodenschutzkonzeptes nicht entgegen. 
Waldflächen, die nicht für eine Nutzung mit Freiflächenphotovoltaikanlagen geeignet 
sind, befinden sich vor allem im Westen und Südosten von Dürnau. Nahe dem 
Standort der Freiflächenphotovoltaikanlagen befinden sich keine Waldflächen. 
 
Im Regionalplan Donau-Iller sind keine regionalplanerischen Darstellungen, mit Aus-
nahme eines Vorbehaltsgebiets für Naturschutz und Landschaftspflege, ausgewie-
sen. Dieses Vorbehaltsgebiet überlagert dabei nahezu komplett den Standort der 
Freiflächenphotovoltaikanlage. Aufgrund der geplanten Zulässigkeit von Freiflächen-
photovoltaikanlagen innerhalb des Vorbehaltsgebiets für Naturschutz und Land-
schaftspflege, steht diese regionalplanerische Darstellung dem Standort nicht entge-
gen (vgl. Kapitel Regionalplan Donau-Iller). 
In der Erweiterten Planhinweiskarte PV des Regionalverbands Donau-Iller wird das 
Plangebiet zudem als Fläche mit geringen bis mittleren Konfliktpotenzial bewertet. 
Eine Nutzung mit Freiflächenphotovoltaikanlagen ist somit grundsätzlich möglich. 
 

  
Auszug Erweiterte Planhinweiskarte PV Donau-Iller 2022 

 



 

 8        K Ü N S T E R     S T A D T P L A N U N G       © 
 

Die erforderliche Abstandsfläche zur L 280 (Buchauer Straße) von 20 m kann einge-
halten werden, so dass dieser Punkt dem Standort nicht entgegensteht. Dadurch ist 
der Schutz der Landesstraße u. a. durch Blendeinwirkungen der Solarmodule ge-
währleistet. 
Darüber hinaus wurden im Vorfeld insgesamt drei Flächen identifiziert, auf denen 
eine Realisierung von Freiflächenphotovoltaikanlagen grundsätzlich möglich wäre. 
Wichtigster Gesichtspunkt bei der Auswahl war die Schonung wertvoller Ackerböden. 
Die gewählten Gebiete wurden mit E-Mail vom 18.10.2021 mit der Bitte um Prüfung 
an das Landratsamt Biberach übermittelt. 

 

 
Flächen für die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen - 2021 

 

Die untere Naturschutzbehörde bevorzugt die Flächen 1 und 2. Die Fläche 3 befindet 
sich im Biotopverbund Gewässerlandschaften und wird hinsichtlich des Landschafts-

Fläche 1 

Fläche 3 

Fläche 2 

Dürnau 
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bildes kritisch gesehen. Das Landwirtschaftsamt merkt an, dass sich die vorgeschla-
genen Flächen überwiegend im benachteiligten Gebiet nach EEG sowie in der Vor-
rangflur Stufe 2 nach der Wirtschaftsfunktionenkarte befinden. Die Lage im benach-
teiligten Gebiet sowie die überwiegende Nutzung als Grünland zeige eine weniger 
hochwertige Bodengüte. Das Landwirtschaftsamt bezieht sich auf die Naturschutz-
behörde und stuft die Flächen 1 und 2 als geeignet ein. Zu der Fläche 3 wird keine 
Aussage gemacht. Das angestrebte Gesamtkonzept der Gemeinde wird positiv her-
vorgehoben. Das Amt für Bauen und Naturschutz gibt allgemeine Hinweise zum er-
forderlichen Verfahren. Einwände werden nicht erhoben. 

 
Zusammenfassend sprechen gegen keinen der im Vorfeld der vorgeschlagenen 
Standorte harte Kriterien. Der Biotopverbund sowie das Landschaftsbild können bei 
der Planung der Freiflächen-PV-Anlage berücksichtigt werden.  
Die Gemeinde hat sich letztlich für die Flächen 2 und 3 entschieden, da diese eine 
kompaktere Einheit bilden und nicht so weit auseinandergezogen sind. Hinsichtlich 
der Wirtschaftlichkeit spricht gegen die Fläche 1 zudem die weitere Entfernung zum 
Netzanknüpfungspunkt im Umspannwerk Bad Saulgau. 
 
Umweltbericht und Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung 
Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wurde im Bebauungsplanverfahren 
für die Ausweisung von Freiflächenphotovoltaikanlagen ein Umweltbericht erarbeitet. 
Die dazugehörige Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung wurde erstellt. Die Quantifizie-
rung der Beeinträchtigungen des Bodens und der Biotope erfolgt nach der Bewer-
tungsmethode der Ökokontoverordnung (ÖKVO 2010). 
Aus dem Umweltbericht vom Büro Menz, Tübingen vom 30.11.2023 wird folgendes 
Ergebnis zitiert:  
 
„Mensch und Gesundheit, Bevölkerung insgesamt 
Durch den geplanten Solarpark kommt es zu geringen Lärmimmissionen. Auch tritt 
durch die Umspannstationen elektromagnetische Strahlung in geringem Umfang auf. 
Es kommt zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen. Blendwirkungen auf schutzbe-
dürftige Bereiche sind nicht zu erwarten. 

 
Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 
Durch den geplanten Solarpark kommt es zu einem Verlust von Biotoptypen mit sehr 
geringer bis mäßiger Bedeutung. Zudem kommt es zu einem Verlust von insgesamt 
vier Revieren der Feldlerche. Es erfolgt eine zeitliche Beschränkung der Baufeldfrei-
machung und es werden vor Baubeginn Ackerrandstreifen angelegt. Es wird eine 30 
m breite Wildtierquerung durch das Gebiet berücksichtigt. Die Feldhecke und Nass-
wiesen im Gebiet werden vollständig erhalten. Die Einfriedungen werden kleintier-
durchlässig gestaltet. Die Beeinträchtigungen durch den Verlust von Biotoptypen 
werden durch die Entwicklung von extensiv genutztem Grünland unter den Solarmo-
dulen und einer Saumvegetation vollständig ausgeglichen. Zudem wird der Reihen-
abstand der Module auf mind. 3 m und die Höhe der Unterkante der Module auf 
mind. 0,8 m festgelegt. 

 
Boden 
Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich u.a. Moorböden und Anmoorgleye. 
Diese Böden weisen eine Bedeutung als Archive der Natur- und Kulturgeschichte 
auf. Durch den geplanten Solarpark kommt es zu einer geringfügigen Versiegelung 
dieser Böden. Diese können durch Maßnahmen zum Schutz und zur Wiederherstel-
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lung von Böden gemindert werden. Der Ausgleich der verbleibenden Beeinträchti-
gungen erfolgt durch die Nutzungsextensivierung im Bereich der hydrogeologischen 
Einheit der Oberen Meeresmolasse und der damit einhergehenden Verbesserung 
der Grundwassergüte. Für die Bautätigkeiten wird ein Bodenschutzkonzept für die 
verdichtungsempfindlichen Böden erstellt. 
 
Wasser 
Die Beeinträchtigungen durch die geringfügige Versiegelung von Böden werden 
durch eine Versickerung des Niederschlagwassers auf der Fläche und durch die 
Verwendung von wasserdurchlässigen Bodenbelägen für Zufahrten, Wege und Stell-
plätze gemindert. Es ist weder von einer Verringerung der Grundwasserneubildungs-
rate noch von Verunreinigungen des Grundwassers auszugehen. Es bestehen Hin-
weise auf die Anfälligkeit des Gebiets gegenüber den Folgen von Starkregenereig-
nissen, die durch die Entwicklung von Grünland auf bestehenden Ackerflächen ge-
mindert wird. 

 
Klima, Luft 
Durch die Umwandlung von Acker in extensive Grünlandflächen, wird der Zerset-
zungsprozess der Moorböden gegenüber der bisherigen Nutzung verlangsamt. Hier-
durch kommt es zu einer Verringerung der Treibhausgas-Emissionen Auch die Nut-
zung erneuerbarer Energien führt zu einer Reduktion von Treibhausgasen im Ver-
gleich zur Nutzung fossiler Energieträger. Beeinträchtigungen der Kaltluftentstehung 
und von Kaltluftbahnen sind nicht zu erwarten. 
 
Landschaft 
Durch die angrenzenden Straßen und der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung 
einerseits und dem eher kleinstrukturierten Vollocher Ried andererseits befindet sich 
das Vorhaben in einem Gebiet mit mittlerer Landschaftsbildqualität. Eine Einsehbar-
keit besteht vor allem von Westen aus. Zur Minderung der optischen Beeinträchti-
gungen durch die Solarmodule und Einfriedungen wird um den Solarpark eine mind. 
5 m breite Saumvegetation bzw. Nasswiesen entwickelt. Zudem erfolgt eine optische 
Unterteilung der Modulfläche durch die vorgesehene Wildtierquerung. 

 
Kultur- und sonstige Sachgüter 
Kultur- und Sachgüter sind innerhalb des Geltungsbereichs nicht bekannt. Sollten 
während der Bauarbeiten Hinweise auf archäologische Denkmale auftreten, so wer-
den diese gemeldet und es wird die Möglichkeit zur Bergung der Funde und Befunde 
eingeräumt. 

 
Wechselwirkungen 
Auf räumliche und funktionale Beziehungen zwischen einzelnen Elementen eines 
Schutzguts und die funktionalen Beziehungen zwischen den Schutzgütern wurde in 
den vorangegangenen Abschnitten hingewiesen. Darüber hinaus sind keine Wech-
selwirkungen zu erwarten. 

 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Pla-
nung 
Bei Nichtdurchführung der Planung ist die Beibehaltung der bisherigen Nutzung an-
zunehmen, sodass sich voraussichtlich der Umweltzustand nicht wesentlich ändert. 
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Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich der nachteiligen Aus-
wirkungen 
Die vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und Ausgleich werden 
nachstehend zusammengefasst aufgeführt: 
- Zeitliche Beschränkung der Baufeldfreimachung 
- Anlage von Ackerrandstreifen 
- Anlage einer Wildtierquerung 
- Erhalt einer Feldhecke 
- Kleintierdurchlässige Gestaltung der Einfriedungen 
- Schutz und Wiederherstellung von Böden 
- Versickerung des Niederschlagwassers 
- Verwendung von wasserdurchlässigen Bodenbelägen 
- Entwicklung von extensiv genutztem Grünland 
- Entwicklung einer Saumvegetation und Erhalt von Nasswiesen 
- Vorgaben zum Reihenabstand der Module sowie zur Höhe der Unterkante der Mo-

dule 
 

Geplante Maßnahmen zur Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen 
Zur Kontrolle der planexternen Ausgleichsflächen für die Feldlerche sowie für die 
Grünflächen innerhalb des Geltungsbereichs erfolgt im ersten, dritten und fünften 
Jahr nach Anlage der Flächen ein maßnahmenbezogenes Monitoring. Hierbei wird 
überprüft, ob die Maßnahme umgesetzt wurde und ob die Strukturen sich wie ge-
wünscht entwickeln.“ 
 
Artenschutz 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine artenschutzrechtliche Rele-
vanzprüfung und spezielle artenschutzrechtliche Prüfung mit Stand Oktober 2022 
erarbeitet. Die Ergebnisse dieser Prüfung wurden in dem Umweltbericht vom 
30.11.2023 aufgenommen. Als Ergebnis wird hierzu folgendes aus der artenschutz-
rechtlichen Beurteilung der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zitiert: 
 
„Artengruppe Vögel 
In der Artengruppe der Vögel ist in erster Linie eine Betroffenheit für Offenlandvogel-
arten zu erwarten. Für die Feldlerche sind vier Revierverluste wahrscheinlich, die drei 
im westlichen Teilgebiet sowie ein weiteres zwischen den beiden Teilgebieten. Hier 
liegen weitere Revierzentren in weniger als 100 m Entfernung zum Plangebiet, nach 
Osten hin fällt das Gelände aber günstig ab, deshalb ist für diese beiden Brutpaare 
eine Revierverschiebung leicht nach Westen wahrscheinlich. Für die nordwestlich 
des Plangebiets liegenden Revierzentren sind keine Verluste zu erwarten, da das 
Gelände hier etwas ansteigt und/oder die Entfernung ausreichend ist. Für die Schaf-
stelze ist ebenfalls ein Revierverlust wahrscheinlich, da das betreffende Revierzent-
rum im westlichen Teilgebiet liegt. Die Beeinträchtigungen für Offenlandvogelarten 
ließen sich nahezu komplett vermeiden, wenn die westliche Teilfläche aus der Pla-
nung herausgenommen würde. Wird an der Planung so festgehalten, sind zeitlich 
vorgezogene Ersatzmaßnahmen in Form von Brachestreifen oder Lerchenfenstern 
erforderlich. 
 
In der östlichen Teilfläche ist ein Revierverlust des Sumpfrohrsängers zu erwarten, 
für dieses Brutpaar kann aber von einer Revierverschiebung nach Osten oder Nor-
den ausgegangen werden. Das Bruthabitat ist hier ohnehin eine Sylvie-Kultur, für die 
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nicht von einem dauerhaften Bestand auszugehen ist. Für den Sumpfrohrsänger 
werden Ersatzmaßnahmen daher nicht für erforderlich erachtet. 
 
Für die in der sonstigen in der Umgebung brütenden Vogelarten sind keine erhebli-
chen Beeinträchtigungen und Revierverluste zu erwarten, es handelt sich durchweg 
um wenig empfindliche Arten, deren Nahrungsgebiete habitatbedingt überwiegend 
außerhalb des Plangebiets liegen. 
 
Amphibien 
Für Amphibien sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten. Im Plangebiet befinden 
sich keine Fortpflanzungsstätten. Die Flächen bleiben bei einer Nutzung als Photo-
voltaikpark als Nahrungsflächen bzw. Sommerlebensraum und Wanderkorridor erhal-
ten. Durch die Teilbeschattung und Versteckmöglichkeiten ist mit einer Verbesserung 
der Lebensraumsituation für Amphibien zu rechnen. 
 
Weitere Artengruppen 
Für weitere Artengruppen ergaben sich keine Hinweise auf artenschutzrechtliche 
Konflikte.“ 
 
Belange der Landwirtschaft und Bodenschutz 
Entsprechend den Daten des Statischen Landesamtes und der Landesanstalt für 
Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume (LEL) wird in Dürnau ge-
mäß der Karte der Flurbilanz 2022 ca. 95 % der 472 ha landwirtschaftlich genutzter 
Flächen der Vorbehaltsflur I zugeordnet. Durch die Planung gehen dabei 13,33 ha 
landwirtschaftlich genutzte Flächen verloren. Damit wird durch die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes insgesamt lediglich ein Prozentanteil von 2,8 % der Flächen der 
Vorbehaltsflur I in Anspruch genommen. Flächen der Vorrangflur und Vorbehaltsflur 
II werden durch die Änderungsflächen nicht in Anspruch genommen. 
Dürnau ist zudem von Städten und Gemeinden umgeben die ähnliche Werte vorwei-
sen bzw. agrarstrukturell höherwertige Flächen vorweisen. Agrarstrukturell niedrig 
eingestufte Flächen liegen in Dürnau und der Umgebung kaum vor bzw. eignen sich 
nicht für die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen. 
Der Standort der Änderung des Flächennutzungsplans befindet sich jedoch vollstän-
dig im landwirtschaftlich benachteiligten Gebiet gemäß der Freiflächenöffnungsver-
ordnung – FFÖ-VO des Landes Baden-Württemberg. Somit werden landwirtschaft-
lich wertvollere Böden in Dürnau geschützt. Des Weiteren wird das Plangebiet vor-
wiegend als Grünlandfläche genutzt, wodurch keine hochwertigen Ackerflächen be-
troffen sind. 
Zur Minimierung des Eingriffs sind auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
Festsetzungen zum Schutz und Wiederherstellung von Böden getroffen. 
 
Hinweise 
Denkmalschutz 
Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder 
Befunde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmal-
schutzbehörde (Landesamt für Denkmalpflege, Tel. 07071/757-2429) oder der Ge-
meinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramik-
reste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. auf-
fällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzei-
ge in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde 
(Landesamt für Denkmalpflege, Tel. 07071/757-2429) mit einer Verkürzung der Frist 
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einverstanden ist. Die Möglichkeit zu Fundbergung und Dokumentation ist einzuräu-
men. 
Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Zur Si-
cherung und Dokumentation archäologischer Zeugnisse ist zumindest mit kurzfristi-
gen Unterbrechungen des Bauablaufs zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten 
schriftlich in Kenntnis gesetzt werden. 
Vorsorglich machen wir darauf aufmerksam, dass im Falle notwendiger Rettungsgra-
bungen die Bergung und Dokumentation der Kulturdenkmale gegebenenfalls mehre-
re Wochen in Anspruch nehmen kann und ebenso wie die Prospektion durch den 
Vorhabenträger zu finanzieren ist. 
 
Altlasten 
Werden bei den Aushubarbeiten Verunreinigungen des Bodens festgestellt (z.B. 
Müllrückstände, Verfärbungen des Bodens, auffälliger Geruch o.ä.) ist das Landrats-
amt Biberach umgehend zu benachrichtigen. 
 
Bodenschutz und Erdaushub 
Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzgesetzes 
(BBodSchG vom 17.03.1998 und LBodSchAG vom 14.12.2004) wird verwiesen. Bo-
denversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen. Die Grundsätze des 
sparsamen und schonenden Umgangs mit Boden sind zu beachten. Mutterboden ist 
in nutzbarem Zustand zu erhalten, zu schützen und wieder zu verwenden. 
Für den im Zuge der Baumaßnahmen anfallende Erdaushub ist ein Verwertungskon-
zept zur erstellen und der Abfallrechtsbehörde zur Prüfung vorzulegen (§ 3 (4) Lan-
des-Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG)). Im Rahmen der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung sind die Bodeneingriffe entsprechend dem Leitfaden Heft 23, 
LUBW (https://pudi.lubw.de/detailseite/-/publication/55861) zu bewerten. Bodenver-
dichtungen die im Zuge der Bauarbeiten entstehen sind wieder zu beheben. Sowohl 
die Geländeform als auch der Bodenaufbau sind im natürlichen Zustand zu erhalten. 
Planierarbeiten dürfen nicht stattfinden. 
Bei einer Umsetzung des Bauvorhabens sollte, aufgrund der klimarelevanten Stel-
lung von Moor- und Anmoorflächen und der fehlenden Möglichkeit eines direkten 
Ausgleichs beim Verlust von Moor- und Anmoorflächen, auf nachfolgende Aspekte 
geachtet werden: Zum einen sollte möglichst wenig Niedermoor- oder Anmoorg-
leyflächen von dauerhafter Versiegelung sowie von den temporären Baumaßnahmen 
betroffen sein. Ergänzend sollte mit baulich betroffenen Flächen besonders sorgsam 
umgegangen werden, da diese Böden generell sehr verdichtungsempfindlich sind. 
Eine Befahrung mit schweren Baufahrzeugen ist unbedingt zu vermeiden. Die Auf-
bauarbeiten dürfen nur bei entsprechender Witterung (gefrorener Boden oder länge-
re Trockenphase) und mit bodendruckmindernden Maßnahmen (Niederdruck-
Doppelbereifung, Bodenmatten, Raupenfahrzeuge) durchgeführt werden. Eine bo-
denkundliche Baubegleitung ist in diesem Fall empfehlenswert. 
Aufgrund der Lage im Niedermoorbereich ist die Erstellung eines Bodenschutzkon-
zepts im Hinblick auf die Befahrung der empfindlichen Moorböden erforderlich. 
 
 
Mit der 27. Änderung der 3. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 2030 GVV 
Bad Buchau werden Flächen für die Landwirtschaft in Sonderbauflächen mit der 
Zweckbestimmung „Freiflächenphotovoltaikanlage“ sowie in eine Grünfläche (Wild-
tierkorridor) umgewandelt. Die Fläche hat insgesamt eine Größe von ca. 13,33 ha. 
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       Auszug aus der genehmigten 3. Fortschreibung des Flächennutzungsplan 2030 GVV Bad Buchau 

 
Die im Rahmen der 27. Änderung der 3. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 
2030 GVV Bad Buchau auszuweisende Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung 
„Freiflächenphotovoltaikanlage“, in der Gemeinde Dürnau, ist im beigefügten Lage-
plan entsprechend gekennzeichnet (orange umrandet). Die auszuweisende Grünflä-
che (Wildtierkorridor) ist im beigefügten Lageplan entsprechend gekennzeichnet 
(dunkelgrün umrandet) 

Die Begründung in dieser Fassung lag dem Feststellungsbeschluss des Gemeinde-
verwaltungsverbandes Bad Buchau vom 22.02.2024 zugrunde.  
 

Bad Buchau, den 22.02.2024 

 

 

Vorsitzender,  
Diesch Bürgermeister  

Plangebiet 
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